
München, 05.01.2006 

Mandantenrundschreiben Januar 2006 
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
vorab möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit und das 
Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen bedanken und Ihnen ein glückliches und 
erfolgreiches Jahr 2006 wünschen.  
 
Wir haben uns auch diesmal dazu entschlossen, statt Weihnachtskarten zu verschi-
cken, an einige mildtätige Vereinigungen zu spenden. Wir hoffen, das ist auch in Ih-
rem Sinne.  
 
Nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine Januar 2006 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag2

10.1.2006 13.1.2006 10.1.2006 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer nach dem 31.12.2004 erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.1.2006 13.1.2006 10.1.2006 
 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf 
dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalenderviertel-
jahr. 

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vier-
teljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 

Umlagepflicht soll ab 2006 ausgedehnt werden 
Bisher mussten nur Unternehmen mit bis zu 20 oder bis zu 30 Beschäftigten im Rahmen des 
Lohnfortzahlungsgesetzes Umlagen zahlen. Im Gegenzug erhielten sie einen Teil der Aufwen-
dungen erstattet, und zwar für: 
• Umlage U1: Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall (außer für Angestellte) 
• Umlage U2: Arbeitgeberzuschüsse zum Mutterschaftsgeld und 
• Umlage U2: fortgezahlte Entgelte bei Beschäftigungsverboten. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte die Regelung über die Zahlung von Umlagen zum Mutter-
schaftsgeld (Umlage U2) für verfassungswidrig erklärt und dem Gesetzgeber eine verfassungs-
konforme Neuregelung bis zum 31.12.2005 aufgetragen. 
Nach dieser gilt ab dem 1.1.2006: 
• Die Umlage U2 ist von sämtlichen Betrieben für alle männlichen und weiblichen Beschäftig-

ten zu entrichten. Auf Antrag erhalten die Arbeitgeber die Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Mutterschutzgesetz erstattet. 
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• Die Umlage U1 ist nur von Betrieben mit bis zu 30 Beschäftigten zu leisten, aber fortan auch 
für Angestellte. Auf Antrag werden die Aufwendungen für Entgeltfortzahlungen im Krank-
heitsfall erstattet. Die zuständigen Krankenkassen ermitteln und bestimmen zu Jahresbe-
ginn, ob ein Arbeitgeber für die Dauer des Kalenderjahrs an dem Ausgleich der Arbeitge-
beraufwendungen teilnimmt. 

• Nahezu alle Krankenkassen sind zur Teilnahme am Umlageverfahren verpflichtet. Zuständig 
ist jeweils die Krankenkasse, bei der der Arbeitnehmer versichert ist. Die Höhe der Umlagen 
und der Prozentsatz der zu erstattetenden Aufwendungen werden von den Krankenkassen 
festgesetzt. 

Umlagepflicht für Kleinbetriebe 
Arbeitgeber unterliegen auch dann der für Kleinbetriebe geltenden Umlagepflicht nach dem 
Lohnfortzahlungsgesetz, wenn sie in der Regel nicht mehr als 20 Vollzeit- oder Halbtagskräfte, 
jedoch eine Vielzahl von Arbeitnehmern beschäftigen, die maximal zehn Stunden in der Woche 
arbeiten. Dies hat jüngst das Bundessozialgericht im Fall eines Betriebs entschieden, der An-
zeigenblätter vertrieb. In diesem Betrieb wurden eine Vollzeitkraft und eine Halbtagskraft be-
schäftigt sowie 800 bis 1.000 Teilzeitkräfte, die zwischen 2,5 und 4,5 Wochenstunden für die 
Klägerin tätig waren. 
Ursprünglich, so führte das Gericht aus, seien Teilzeitbeschäftigte mit geringer Stundenzahl bei 
der Feststellung eines Kleinbetriebs unberücksichtigt geblieben, weil ihnen im Krankheitsfall 
kein Anspruch auf Lohnfortzahlung zustand. Zwar habe sich diese Rechtslage durch die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts sowie durch Ent-
scheidungen des Gesetzgebers inzwischen geändert, trotzdem habe der Gesetzgeber dies 
nicht zum Anlass genommen, den Begriff des der Umlagepflicht unterliegenden Kleinbetriebs zu 
verändern. Dies sei auch nicht willkürlich, weil der Zweck der Kleinbetriebsklausel stets gewe-
sen sei, den Kreis der in die Lohnfortzahlungsversicherung einbezogenen Arbeitnehmer zu 
erweitern und Einstellungshemmnisse für Teilzeitbeschäftigte zu beseitigen. 
Die am Umlageverfahren beteiligten Betriebe haben nicht nur Umlagen zu zahlen, sondern 
können auch Erstattung ihrer Aufwendungen für die Lohnfortzahlungen verlangen. 

Aufteilung von Kosten des Arbeitgebers für eine Auslandsdienst-
reise seiner Arbeitnehmer 
In Abkehr von den bisherigen Grundsätzen zum so genannten Aufteilungsverbot hat der Bun-
desfinanzhof die Aufteilung von Sachzuwendungen an Arbeitnehmer in Arbeitslohn und betrieb-
liche Aufwendungen grundsätzlich gebilligt. 
In dem betreffenden Fall führte die Firma eine mehrtägige Tagung für ihre Mitarbeiter in Portu-
gal durch. Da neben dem eigentlichen Tagungsprogramm verschiedene Freizeitveranstaltungen 
durchgeführt wurden, sah das Finanzamt die gesamten entstandenen Aufwendungen als Ar-
beitslohn der Mitarbeiter an. Dieser Handhabung hat das Gericht widersprochen und eine Auf-
teilung der entstandenen Kosten vorgenommen. Nach dieser nunmehr gefestigten Rechtspre-
chung gilt die Aufteilungsmöglichkeit bei gemischt veranlassten Aufwendungen sowohl für Wer-
bungskosten als auch für Arbeitslohn. 

Betriebsausgaben bei Ausbleiben erwarteter Aufwandsentschädi-
gungen abzugsfähig 
Aufwandsentschädigungen für bestimmte nebenberufliche Tätigkeiten sind bis zu 1.848 € p. a. 
steuerfrei. Aufwendungen im Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen dürfen nicht als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, weil sonst ein doppelter steuerlicher 
Vorteil erzielt würde. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Betriebsausgaben für eine beabsichtigte steuerfreie ne-
benberufliche Tätigkeit dann geltend gemacht werden können, wenn diese nicht ausgeführt 
wird. 
Eine Frau war als Kursleiterin an der Volkshochschule verpflichtet worden. Zur Vorbereitung 
hatte sie Aufwendungen von 1.700 €. Wegen einer Krankheit konnte sie die Stelle aber nicht 
antreten und hatte deshalb keine Einnahmen. Dennoch wurden die Aufwendungen steuerlich 
geltend gemacht, was das Finanzamt ablehnte. 
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Steuerschädliche Verwendung einer zur Absicherung eines A-
valkredits eingesetzten Lebensversicherung 
Beiträge zu Lebensversicherungen, die im Erlebensfall der Sicherung oder Tilgung eines Darle-
hens dienen („Policendarlehen”), sind nur unter besonderen Voraussetzungen als Sonderaus-
gaben abzugsfähig. Es sollen nur Lebensversicherungen begünstigt sein, die der Altersvorsor-
ge dienen. Dient eine Lebensversicherung der Tilgung eines Darlehens, dessen Finanzierungs-
kosten (Zinsen) Betriebsausgaben oder Werbungskosten sind, ist grundsätzlich kein Sonder-
ausgabenabzug für die Lebensversicherungsbeiträge möglich. Außerdem sind die Zinsen aus 
diesen Versicherungen bei Auszahlung nicht steuerfrei. 
Die Steuerschädlichkeit tritt nicht ein, wenn das Policendarlehen unmittelbar zur Finanzierung 
von Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens verwendet wird, die auf Dauer der Einkunftserzie-
lung dienen. Auch die Finanzierung von Mietwohngrundstücken ist steuerunschädlich möglich. 
Allerdings muss das Policendarlehen ausschließlich für begünstigte Investitionen verwendet 
werden. Werden gleichzeitig auch nicht begünstigte Aufwendungen von mehr als 2.556 € finan-
ziert, ist dies steuerschädlich. 
Unschädlich ist auch, wenn die Lebensversicherung nur für den Todesfall oder erst nach Ver-
tragsablauf mit einem Darlehen verknüpft wird. Policendarlehen sind nicht vom Sonderausga-
benabzug ausgeschlossen, wenn damit private Anschaffungen finanziert werden. Zinsen für 
Darlehen, die nicht der Einkunftserzielung dienen, sind keine Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten. Deshalb greifen hier die Beschränkungen nicht. Policendarlehen zur Finanzierung 
von Immobilien, die ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, sind auch steue-
runschädlich. 
Das Finanzgericht München hatte die Frage zu entscheiden, ob ein Avalkredit einem Darlehen 
gleich steht. Das Gericht bejaht dies: Wird ein Avalkredit gegenüber der Bank durch Abtretung 
und Beleihung von Lebensversicherungsansprüchen abgesichert, führt das zu einer steuer-
schädlichen Verwendung der Lebensversicherung und zu einer Steuerpflicht der Zinsen aus 
den Sparanteilen der Lebensversicherung. Ein Sonderausgabenabzug der Lebensversiche-
rungsbeiträge ist nicht möglich. 
Der Bundesfinanzhof muss sich nun mit dem Thema befassen. 
Hinweis: Wegen der Kompliziertheit der Vorschriften sollte vor entsprechenden Gestaltungen 
stets der Rat des Steuerberaters eingeholt werden. Es sind auch die Änderungen durch das 
Alterseinkünftegesetz zu beachten. 

Steuerpflicht der Zinserträge bei nachträglicher Veränderung von 
Lebensversicherungsverträgen 
Ein Unternehmer hatte für seine Mitarbeiter Direktversicherungen mit Laufzeiten von 13 und 
16 Jahren abgeschlossen. In den Versicherungsverträgen waren keine Änderungsmöglichkei-
ten vorgesehen. Auf Wunsch des Unternehmers ging ein Mitarbeiter drei Jahre später als ge-
plant in den Ruhestand. Der bestehende Versicherungsvertrag wurde deshalb um drei Jahre 
verlängert. Das Finanzamt ging nicht von einer Vertragsverlängerung, sondern von einem Ver-
tragsneuabschluss aus und besteuerte die anfallenden Zinserträge. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte diese Behandlung. Das Gericht ging steuerlich von einem Neu-
abschluss des Lebensversicherungsvertrags aus, da bei gleich bleibender Beitragsleistung eine 
höhere Versicherungsleistung nach Ablauf der drei Verlängerungsjahre erbracht wurde. Die 
bürgerlich-rechtliche Beurteilung des Vorgangs ist dabei unbeachtlich. Die Steuerpflicht für die 
anfallenden Zinsen ergab sich aus der Nichteinhaltung der zwölfjährigen Laufzeit für den Ver-
tragsneuabschluss. 
Dem Urteil ist nicht zu entnehmen, ob vorgesehene Änderungsmöglichkeiten in den ursprüngli-
chen Versicherungsverträgen zu einer günstigeren steuerlichen Beurteilung geführt hätten. 

Realsplitting: Eingeschränkte Zustimmung 
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden und unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtigen Ehegatten können bis zu einem Betrag von 13.805 € im Jahr wie 
Sonderausgaben abgezogen werden. Voraussetzung ist, dass der Unterhaltsempfänger dem 
Antrag des Unterhaltsleistenden zustimmt. Eine einmal erteilte Zustimmung zum Realsplitting 
hat Dauerwirkung und kann nur vor Beginn eines Veranlagungszeitraums für die Zukunft wider-
rufen werden. 
Der Bundesfinanzhof hat nunmehr klar gestellt, dass eine auf einen bestimmten Höchstbetrag 
festgelegte Zustimmung durch den Unterhaltsempfänger auch für die jeweiligen Folgejahre gilt, 
wenn die Beteiligten nicht vor Beginn eines Kalenderjahres eine Änderung beantragen. 
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Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2006 beantragen 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-
Voranmeldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet 
sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2006 auch für diejenigen an, die ihre Voranmeldungen 
bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
• das Kalendervierteljahr, 
• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des Jahres 2005 mehr 

als 6.136 € betragen hat. 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 512 € betragen, kann das Finanzamt den Unternehmer 
von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von Vorauszahlungen befreien. 
Wenn sich im Jahr 2005 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 6.136 € ergeben hat, kann 
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2006 oder eines Antrags auf Dauerfristverlängerung 
für 2006 bis zum 10.2.2006 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden. 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristverlän-
gerung für 2006 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2006 einen Antrag beim Finanz-
amt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat später fällig. 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines Elftels 
der Summe der Vorauszahlungen für 2005 angemeldet und bis zum 10.2.2006 geleistet wird. 
Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2007 fällige Vorauszahlung für Dezem-
ber 2006 angerechnet. 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2006 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben werden 
müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein Ka-
lenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, wenn 
sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen bis zum 
10.4.2006 zu stellen. 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die vierteljährlich abzugebenden Zusammen-
fassenden Meldungen. Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der 
Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr der 
Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voranmel-
dungszeitraum. 

Zinsverzicht keine mittelbare Grundstücksschenkung 
Eine mittelbare Grundstücksschenkung liegt vor, wenn mit einem geschenkten Geldbetrag ein 
bestimmtes Grundstück erworben oder bebaut werden soll. In diesem Fall wird nur der 
- eventuell auch anteilige - Wert des Grundstücks besteuert. 
Voraussetzung für eine mittelbare Grundstücksschenkung ist, dass der Schenker den für den 
Grundstückskauf bestimmten Geldbetrag vor Abschluss des Kaufvertrags zusagt und spätes-
tens bis zur Tilgung der Kaufpreisschuld auszahlt. 
Wird der Geldbetrag auf unbestimmte Zeit als zinsloses Darlehen überlassen, stellt die Berei-
cherung in Höhe des kapitalisierten Werts des Zinsverzichts nach einer Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs keine mittelbare Grundstücksschenkung dar. 

Zugewinnausgleich ist auch bei vertraglicher Beendigung des Gü-
terstands nicht steuerbar 
Der Anspruch auf Zugewinnausgleich unterliegt nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
nicht der Schenkungsteuer. Dabei ist unerheblich, ob der Güterstand der Zugewinngemein-
schaft vertraglich endet oder durch Scheidung oder Tod. 
Selbst wenn die Zugewinngemeinschaft bei Fortbestand der Ehe beendet und anschließend 
neu begründet wird, ist die Ausgleichsforderung nicht zu besteuern. Einzige Voraussetzung ist 
die Ermittlung der Ausgleichsforderung. Dies ist auch vom Schenkungsteuerrecht anzuerken-
nen (Bezahlung, Stundung o. ä.). 
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Erschließungszustand von Bauland für Steuerbemessung uner-
heblich 
Hat der Gutachterausschuss einen Bodenrichtwert für erschließungsbeitragspflichtiges Bauland 
festgesetzt, so ist dieser bei der Bemessung von Erbschaft- und Schenkungsteuer zwingend 
anzusetzen. Entgegen der Ansicht der Finanzverwaltung kommt es nach Auffassung des Bun-
desfinanzhofs nicht auf den tatsächlichen Erschließungszustand des Grundstücks an. Das 
Gericht verwarf deshalb die Berechnung des Finanzamts, das neben dem Bodenrichtwert bei 
der Wertermittlung zusätzlich Beträge für die bereits hergestellten Erschließungsanlagen (Ka-
nal, Wasser und Straße) angesetzt hatte. 
Hat der Gutachterausschuss für ein Gebiet nur eine Wertspanne angegeben, muss das Finanz-
amt dort einen konkreten Wert erfragen. Wird kein konkreter Wert mitgeteilt, ist nach der Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofs der unterste Wert der Wertspanne anzusetzen. 

Unfall im Ausland, Klage im Inland 
Ein deutscher Staatsbürger hatte in den Niederlanden einen Verkehrsunfall mit einem einheimi-
schen Pkw-Fahrer und verklagte vor einem deutschen Amtsgericht dessen niederländischen 
Haftpflichtversicherer auf Zahlung von Schadensersatz. Das Amtsgericht wies die Klage als 
unzulässig ab, weil die deutschen Gerichte international unzuständig seien. 
Zu Unrecht, befand das Oberlandesgericht Köln. Danach kann ein deutscher Unfallgeschädigter 
nach einem Verkehrsunfall mit dem Angehörigen eines anderen EU-Staates die Klage gegen 
den ausländischen Haftpflichtversicherer seines Unfallgegners nicht nur im Ausland, sondern 
auch vor deutschen Gerichten erheben. Das Gericht beruft sich dabei auf zwei Vorschriften 
einer EG-Verordnung vom Dezember 2000 sowie auf eine im Mai 2005 erlassene EU-Richtlinie. 
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieser Rechtsfrage wurde die Revision zugelassen, der 
Bundesgerichtshof hat nun das letzte Wort. 

Abrechnung verbrauchsabhängiger Mietnebenkosten 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall stritten Vermieter und Mieter über die 
Rechtsfolgen fehlender Messgeräte bei der Berechnung verbrauchsabhängiger Nebenkosten. 
Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme und Warmwasser nicht verbrauchsabhängig 
abgerechnet werden, sieht die Heizkostenverordnung einen sog. Strafabschlag für diese Ne-
benkostenpositionen vor. Auf diese Vorschrift berief sich der Mieter und begehrte sowohl für die 
Wärme- als auch die Warmwasserversorgung insgesamt einen Strafabschlag, weil lediglich 
Messgeräte für den Wärmeverbrauch vorhanden waren. Dieser Ansicht schloss sich das Ge-
richt jedoch nicht an. Der Vermieter hat zu Recht den Strafabschlag nach der Heizkostenver-
ordnung wegen fehlender Messeinrichtungen lediglich bei den Kosten für Warmwasser vorge-
nommen. Das Kürzungsrecht greift nur, soweit Kosten nicht verbrauchsabhängig abgerechnet 
werden und schlägt nicht einheitlich auf alle verbrauchsabhängigen Kosten durch. 

 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 
 


